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1 Einleitung  

Die B-Plan-Änderung liegt in einem Bereich für den das Büro Sieber im Jahr 2017 ein Gutachten er-

stellte.  

Aufgrund der B-Planänderung und des Alters des Gutachtens von acht Jahren wurde das Büro Dr. 

Schuler, Büro für Landschaftsplanung und Artenschutz aus Neu-Ulm beauftragt das Gutachten zu ak-

tualisieren.  

Die Lage des Vorhabens ist in der folgenden Abb. dargestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass aktuelle keine baulichen Veränderungen in Planung sind. Die 

B-Plan-Änderung ist als vorausschauende Planung ohne konkrete Bauvorhaben anzusehen. 

 

 

Abb. 1. Lage Planfläche 
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2 Ergebnisse Sieber  

2.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet „Sieber“ umfasst neben dem Bereich der B-Plan Änderung auch den bereits 

bebauten östlichen Bereich sowie eine Grünlandfläche im Norden. Zwischen Grünfläche und Gewerbe 

wurde inzwischen eine Erschließungsstraße gebaut.  
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2.2 Zusammenfassung Ergebnisse  
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3 Vermeidungsmaßnahmen 
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4 Ersatzmaßnahmen 
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5 Begehung 2025 

Die Begehung des Geländes am 07.05.2025 bezog sich auf den Geltungsbereich der Änderungspla-

nung (s. Abb. 1). Neben dem Haussperling (Kartierung Sieber 2017) wurde noch der Hausrotschwanz 

festgestellt.  

Zudem wurden an den Gebäuden einige Strukturen festgestellt, die als Quartiere für Fledermäuse ge-

eignet sind (s. folgende Fotodokumentation). 

 

Quartierpotential Attika und Jalousie-Kästen  
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Quartierpotential Schadstellen im Traufbereich  

6 Aktualisierung der Maßnahmen 

Die von Sieber (2017) dargestellten Maßnahmen beziehen im Wesentlichen auf den inzwischen gero-

deten Baumbestand bzw. die Entwicklung der Wohnbebauung. Die Maßnahmen sind daher für den 

Änderungsbereich der Planung nicht mehr relevant.  

Bezügliche der – wenn auch kurzfristig nicht konkret geplanten Gebäudeabbruch-Maßnahmen – sind 

zusätzliche Vorgaben notwendig.   

6.1 Ergänzende Maßnahmen 

Ergänzende Maßnahme bei zukünftigen Planungen:  

Sobald konkrete Planungen für das Gebiet bzw. Teilgebiete vorliegen sind in Abstimmung mit der un-

teren Naturschutzbehörde erneute Brutvogel- und Fledermauskartierung für die betroffenen Flächen 

und den angrenzenden Wirkraum durchzuführen und entsprechende Vermeidungsmaßnahmen und 

ggf. CEF-Maßnahmen zu formulieren.  

 

Aufgestellt: 11.09.2025 

 

Dr. Andreas Schuler, Büro für Landschaftsplanung und Artenschutz 
 


